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Einleitung 

A. Internationalisierung des Rechts 

I. Staatsverträge und EG-Recht 

Die internationale Rechtsvereinheitlichung führt nach einer Formulierung von 
Kötz aus dem Jahre 1981 nur zu einzelnen „Inseln in einem Meer nationaler 
Rechtsordnungen".1 In der Tat kam dem internationalen Einheitsrecht im Ver-
hältnis zum nationalen Recht lange Zeit trotz aller intensiven Bemühungen um 
die internationale Rechtsvereinheitlichung nur eine untergeordnete Bedeutung 
zu. Das internationale Einheitsrecht wurde als eine Ergänzung zum nationalen 
Recht aufgefasst: Es gelangte nur in besonderen Fällen zur Anwendung, und es 
konnte in Wissenschaft und Praxis weitgehend den Spezialisten überlassen wer-
den. 

Dies betraf zunächst das Verhältnis des staatsvertraglichen internationalen Ein-
heitsrechts zum nationalen Recht. Nationales Recht war die Regel, staatsvertrag-
liches internationales Einheitsrecht die Ausnahme. Staatsvertragliches Einheits-
recht wurde nur für einzelne ausgewählte Sachverhalte vorgesehen, in denen das 
Bedürfnis nach einer internationalen Rechtseinheit besonders evident und dring-
lich war. Die Dominanz des einzelstaatlich-autonomen Rechts wurde hierdurch 
nicht in Frage gestellt. 

Ähnlich verhielt es sich im Verhältnis des nationalen Rechts der EG-Mitglied-
staaten zu den Normierungen des europäischen Verordnungs- bzw. Richtlinien-
gebers. Die Rechtssetzungstätigkeit auf der europäischen Ebene beanspruchte in 
den Anfangsjahren der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von ihrem Um-
fang her nur einen Bruchteil dessen, was heute von europäischen Verordnungen 
und Richtlinien europäischen Ursprungs erreicht wird. Das europäische Gemein-
schaftsrecht modifizierte das autonome nationale Recht der Mitgliedstaaten nur 
in einzelnen ausgewählten Gebieten. Grundlegende Eingriffe in die Regelungsau-
tonomie der Mitgliedstaaten fanden nicht statt.2 

Die Situation hat sich in den beiden letzten Jahrzehnten langsam, aber stetig 
gewandelt. Die Zahl der Staatsverträge hat auf dem Gebiet des Zivilrechts noch 
einmal erheblich zugenommen. Staatsverträge finden sich de facto auf allen rele-
vanten zivilrechtlichen Gebieten, insbesondere im Schuldrecht, also etwa dem 
Kauf-, Wechsel- oder Transportrecht, aber auch im internationalen Privat- und 

1 Kötz, in: Festschrift für Zweigert, S.481, 485; vgl. ferner Dreher, JZ 1999, 105, 111; Rittner, 
EuR 1998, 3, 15; den., JZ 1995, 849, 861 ff. 

2 Vgl. etwa Kropholler, Internationales Einheitsrecht, S. 114f. 
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Prozessrecht und mittlerweile sogar im Familienrecht. Das nationale Zivilrecht 
ist durch dieses staatsvertragliche Einheitsrecht auf wichtigen Feldern verdrängt 
worden.3 

Die Dominanz des nationalen Rechts wird in der Europäischen Union des Wei-
teren zunehmend durch europäische Verordnungen und Richtlinien in Frage 
gestellt. Die Ausbreitung des europäischen Rechts führt dazu, dass viele zivil-
rechtliche Fragen ganz oder zumindest teilweise von EG-rechtlichen Regelungen 
beeinflusst werden. Nur noch in Ausnahmefällen kann von einer vollständigen 
Regelungshoheit der einzelstaatlich-nationalen Gesetzgebungsorgane die Rede 
sein. Im Übrigen wird das einzelstaatliche Recht in vielfacher Weise von EG-
rechtlichen Regelungen durchdrungen und modifiziert, in vielen Fällen sogar 
gänzlich umgestaltet.4 

Dieses Vordringen des internationalen Einheitsrechts europäischer Provenienz 
dürfte in Zukunft von noch größerer praktischer Bedeutung sein als das staatsver-
tragliche Einheitsrecht. Der EG-Vertrag sieht zwar keine generelle Ermächtigung 
zur Zivilrechtsangleichung vor. Es bestehen aber zahlreiche Einzel-Kompetenz-
grundlagen, die ein bestimmtes Ziel der Gemeinschaft formulieren und zu diesem 
Zweck zu einer Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften ermächtigen.5 Es 
kommen die allgemeineren Ermächtigungen in Artt. 94 und 95 EG-Vertrag (vor-
mals Artt. 100 und 100a EG-Vertrag) hinzu. Diese setzen lediglich voraus, dass 
die vereinheitlichten Rechtsvorschriften der Errichtung bzw. dem Funktionieren 
eines gemeinsamen Marktes dienlich sind.6 Es steht zu erwarten, dass Kommissi-
on und Rat von diesen Kompetenzvorschriften auch zukünftig in einem erhebli-
chen Umfang Gebrauch machen werden.7 

3 Gesamtüberblick über das staatsvertragliche Einheitsrecht bei Kegel/Schurig, Internationa-
les Privatrecht § 1 IX (S.71f.). 

4 Taupitz, Europäische Privatrechtsvereinheitlichung, S. 39f.; der U m f a n g des zur Publikation 
neuer europäischer Rechtsnormen best immten Amtsblat ts der E G übersteigt denjenigen des 
deutschen Bundesgesetzblatts schon seit Jahren u m ein Vielfaches (vgl. hierzu Ulmer, JZ 1992, 
nv:. 

5 Zu nennen sind Art . 40, 46 II, 47 II, 55 EG-Vertrag; Uberbl ick über die Kompetenzta t -
bestände für die Rechtsangleichung im EG-Vertrag etwa bei Mänhardt/Posch, Internationales 
Privatrecht, S.190f. (9/10f.). 

6 Art . 94 EG-Vertrag ermächtigt die Gemeinschaft zum Erlass von „Richtlinien für die An-
gleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmit -
telbar auf die Err ichtung oder das Funktionieren des gemeinsamen Marktes auswirken". Art . 95 
ermächtigt die Gemeinschaft „die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten" zu erlassen, „welche die Err ichtung und das Funktionieren des 
Binnenmarkts z u m Gegenstand haben", vgl. hierzu (auch zur Abgrenzung von Art . 94 und 95 
EG-Vertrag) Engel, ZfRV 40 (1999), 121, 122f. 

7 Vgl. etwa Engel, ZfRV 40 (1999), 121, 130f. mit dem Hinweis darauf, dass der europäische 
Binnenmarkt ein „dynamisches Konzept" darstellt; zu den Artt . 94,95 als mögliche Grundlagen 
fü r Schaffung eines europäischen Vertragsgesetzbuches siehe Basedow, ERPL 2001, 35, 43ff. 
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II . Situation im Kaufrecht insbesondere 

Die zunehmende Internationalisierung des Rechts wird am Beispiel des Kauf-
rechts besonders deutlich. 

Das Kaufrecht gehört zu den klassischen Kernmaterien einer jeden nationalen 
Rechtsordnung, auch der deutschen. Gerade die deutsche Rechtsordnung wies 
bislang im Kaufrecht typische Eigenheiten auf, die sich von den Regelungen der 
meisten anderen Staaten erheblich unterschieden. Zu denken ist etwa an die 
Rechtsbehelfe der Wandelung und Minderung, die im bis zum 1.1. 2002 gelten-
den deutschen Recht mit zum Teil gesetzlich geregelten (§§480, 463 B G B a.F.), 
zum Teil gewohnheitsrechtlich anerkannten (positive Vertragsverletzung) Scha-
densersatzansprüchen in einem komplizierten System verbunden waren, oder an 
die für das deutsche Gewährleistungsrecht wesentliche Unterscheidung zwischen 
einer aliud-Lieferung und der Lieferung einer mangelhaften Sache sowie an die 
Differenzierung zwischen Mangel- und Mangelfolgeschäden.8 

Doch auch diese Kernmaterie wird in ihrer Bedeutung zunehmend durch das 
internationale Einheitsrecht beeinflusst. Deutlich wird dies zunächst am Beispiel 
des internationalen Handelskaufs. Der internationale Handelskauf hat - ange-
sichts der zunehmend internationalen Kaufvertragsverhältnisse - eine besondere 
wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Für den internationalen Handelskauf sind 
vorrangig die staatsvertraglichen Regelungen des sog. UN-Kaufrechtsabkom-
mens (CISG) anzuwenden.9 Das UN-Kaufrechtsabkommen enthält materielles 
Kaufrecht. Es ist grundsätzlich dann anzuwenden, wenn es sich um einen Han-
delskauf oder auch einen Handels-Werklieferungsvertrag handelt und die Ver-
tragsparteien ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. ihren Sitz in Vertragsstaaten 
des UN-Kaufrechtsabkommens haben oder das internationale Privatrecht zur 
Anwendung des Rechts eines der Vertragsstaaten führt (Artt. 1 - 6 CISG). Mit-
gliedstaaten des UN-Kaufrechts finden sich - mit steigender Tendenz - auf allen 
Kontinenten der Erde.1 0 Ist das UN-Kaufrechtsabkommen einschlägig, ist ein 
Rückgriff auf das nationale Kaufrecht grundsätzlich unzulässig.11 Damit ist ein 
wichtiger, in seiner Bedeutung stetig steigender Bereich des Kaufrechts dem ein-
zelstaatlich-nationalen Recht bereits jetzt weitgehend entzogen.12 

8 Diese war im bisherigen Kaufrecht in der Differenzierung zwischen dem Anspruch auf 
Wandelung und Minderung einerseits (§§462, 459 B G B a .F . ) und dem Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung (§463 B G B a.F.) angelegt. 

9 UN-Übereinkommen über den internationalen Warenkauf (BGBl. 1989 II, 586 ,588) ; für die 
Bundesrepublik Deutschland in Kraft seit dem 1 .1 .1991 (BGBl. 1990 II 1477, ber. 1699); Schrift-
tumsnachweise bei Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht § 1 I X (S. 75f.). 

10 Vgl. etwa die Nachweise bei Schlechtriem/Schlechtriem (Anhang) sowie im Internet unter 
http://www.un.or.at/uncitral/english/statut/index/htm. 

11 Nach Art. 6 CISG wird den Parteien allerdings die Möglichkeit eingeräumt, die Anwen-
dung des CISG auszuschließen und damit wieder zur Maßgeblichkeit einer einzelstaatlich-auto-
nomen Rechtsordnung zu gelangen. 

12 Die Zahl der Vertragsstaaten des CISG ist mittlerweile auf über 50 gestiegen, so dass etwa 
zwei Drittel des Welthandels in Waren vom Ubereinkommen grundsätzlich erfasst sind 
(Schlechtriem/Schlechtriem, Einl., S.27). 
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In den Fällen, in denen das UN-Kaufrechtsabkommen nicht einschlägig ist, 
muss das anzuwendende materielle Recht zunächst mit einer kollisionsrechtli-
chen (internationalprivatrechtlichen) Anknüpfung ermittelt werden. Auch für 
diese kollisionsrechtliche Anknüpfung gilt nicht nationales Recht, sondern inter-
nationales Einheitsrecht. Anzuwenden ist ein weiterer Staatsvertrag, das sog. rö-
mische Schuldvertragsübereinkommen vom 19.6. 1980.13 

Doch selbst dann, wenn das römische Schuldvertragsübereinkommen auf das 
deutsche Sachrecht verweist, ist ein Einfluss des internationalen Einheitsrechts 
immer noch vorhanden. Von besonderer Bedeutung sind hier die Vorschriften des 
EG-Rechts, die in vielfältiger Weise auf das deutsche Kaufrecht einwirken. Zu 
nennen sind unter anderem die verschiedenen EG-Richtlinien, welche im bisheri-
gen deutschen Recht die Grundlage des Haustürwiderrufsgesetzes, des Verbrau-
cherkreditgesetzes, des Gesetzes zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und des Fernabsatzgesetzes bilden und u.a. dem Käufer in verschiedenen 
Konstellationen ein Recht zum Widerruf des Vertrages einräumen. Im neuen 
deutschen Schuldrecht sind diese Gesetze in das BGB integriert worden, was 
auch äußerlich zum Ausdruck bringt, wie stark das europäische Verbraucher-
Richtlinienrecht mittlerweile auf das allgemeine deutsche Zivilrecht Einfluss 
nimmt. Nicht zu Unrecht wird das europäische Verbraucher-Richtlinienrecht 
mit einem „trojanischen Pferd" verglichen, mit dem der europäische Gesetzgeber 
in das allgemeine Zivilrecht der Mitgliedstaaten eingedrungen ist.14 

Von sehr großer Bedeutung ist hierbei die so genannte EG-Verbrauchsgüter-
kauf-Richtlinie vom 25.5. 1999.15 Sie war bis zum 1.1. 2002 umzusetzen und hat 
in Deutschland zu einer wesentlichen Umgestaltung nicht nur des deutschen 
Kaufrechts, sondern in der Konsequenz des gesamten Schuldvertragsrechts ge-
führt.16 Viele Besonderheiten des deutschen Kaufrechts, aber auch des allgemei-
nen Schuldvertragsrechts sind aufgegeben worden. Wenngleich die EG-Ver-
brauchsgüterrichtlinie unmittelbar nur einen Teil des Kaufrechts betraf, ging 
doch der entscheidende Anstoß zu einer grundlegenden Reform nicht nur des 
deutschen Kauf-, sondern darüber hinaus des gesamten Schuldvertragsrechts 
vom europäischen Richtliniengeber aus.17 

Festzustellen ist insgesamt, dass es mittlerweile keinen Kaufvertrag mehr gibt, 
der nicht von Vorschriften des (staatsvertraglichen oder EG-rechtlichen) interna-
tionalen Einheitsrechts unmittelbar geregelt oder zumindest beeinflusst ist. Auch 

13 Ubere inkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(BGBl. 1986 II S. 809); vgl. hierzu etwa Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht; Zu-
sammenstellung des umfangreichen Schrift tums bei Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht 
§4 III (S.203 f.) und §18 I (S.561f.). 

14 Tillemann/Du Laing, in: Grundmann/Stuyck, Academic Green Paper, S. 81, 82f. 
15 Richtlinie 1999/44/ E G vom 25.5.1999 zu best immten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs 

und der Garantien der Verbrauchsgüter; ABl. E G L 171 vom 7.7.1999; Darstellung des Richtli-
nieninhalts etwa bei Staudenmayer, N J W 1999, 2393f. 

16 Vgl. den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts, BT-Drucks. 14/ 
6040; ferner Tröger, Z E u P 2003, 525f. 

17 Vgl. etwa Dauner-Lieb, JZ 2001, 8, 9 („Der Ans toß ... k o m m t aus Brüssel."). 
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und gerade das Kaufrecht - als Kernmaterie jeder Zivilrechtsordnung - wird von 
der Internationalisierung des Rechts erfasst. Insbesondere die in Deutschland 
durchgeführte Reform des besonderen und des allgemeinen Schuldrechts macht 
deutlich, dass die Internationalisierung des Rechts stetig und scheinbar unaufhalt-
sam voranschreitet. 

III. Zukunftsperspekt iven 

Diese allmähliche, aber nachhaltige Rechtsquellenverschiebung ist noch nicht 
abgeschlossen. Schon seit längerem gibt es Forderungen, das Zivilrecht in Europa 
umfassend zu „europäisieren". So hat insbesondere das Europäische Parlament 
mehrfach verlangt, dass mit Vorbereitungsarbeiten für ein einheitliches Europäi-
sches Gesetzbuch für das Privatrecht begonnen werden solle.18 Im Jahre 2001 
hatte die EG-Kommission in einer Mitteilung an den Rat und das Europäische 
Parlament die Frage aufgeworfen, ob der „Erlass neuer umfassender Rechtsvor-
schriften auf EG-Ebene" in dem Bereich des allgemeinen und besonderen Ver-
tragsrechts anzustreben ist.19 Sie hatte sich als Reaktion auf die Mitteilung eine 
„eingehende Debatte" um die Zukunft des europäischen Vertragsrechts erwartet, 
um für den Fall, dass die Idee einer weitreichenden Kodifikation auf europäischer 
Ebene auf Zustimmung stoßen sollte, „im Rahmen ihres Initiativrechts über wei-
tere Maßnahmen" zu entscheiden.20 In einer Mitteilung aus dem Jahr 2003 hält sie 
sich - nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen - die Option der 
Schaffung umfangreicher Vorschriften zwar weiterhin offen, bevorzugt aber ge-
genwärtig einzelfallbezogene bzw. „sektorspezifische Interventionen" und 
schlägt in diesem Zusammenhang eine „Mischung aus nicht gesetzgeberischen 
und gesetzgeberischen Maßnahmen" vor.21 In Erwägung gezogen wird - als nicht 
sektorspezifische Maßnahme - allerdings auch ein „optionelles Instrument im 
Bereich des europäischen Vertragsrechts".22 Der Rat der Europäischen Union hat 
den Aktionsplan in einer Entschließung ausdrücklich begrüßt.23 Insgesamt kann 
man daher davon ausgehen, dass die Schaffung eines unmittelbar geltenden euro-
päischen Zivilgesetzbuches gegenwärtig nicht zu erwarten ist und sich die euro-

18 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Mai 1989, ABl. EG Nr. C 158 v. 26.6. 
1989, S.400 = ZEuP 1993, 613; bekräftigt durch Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 6. Mai 1994, ABl. EG Nr. C 205 v. 25.7. 1994, S.518 = ZEuP 1995, 669 (hierzu Tilmann, 
ZEuP 1995, 534f.). 

19 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum Europäischen 
Vertragsrecht; KOM(2001) 398 endgültig vom 11.7.2001 (ABl. C 255 vom 13.9. 2001, S. 1), auch 
abgedruckt in Sonderbeilage zu EuzW 16/2001 mit Aufsatz Staudenmayer, EuZW 2001, 485. 

20 ABl. C 255 vom 13.9. 2001, S. 1, 11 (Rn.71). 
21 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat - Ein kohärenteres 

europäisches Vertragsrecht - Ein Aktionsplan KOM(2003) 68 endgültig vom 12.2.2003 (ABl. C 
63 vom 15.3. 2003, S . l ) . 

22 A.a.O., S. 2. 
23 Entschließung des Rates zum Thema „Ein kohärenteres europäisches Vertragsrecht", ABl. 

C 246 vom 14.10. 2003, S . l . 
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päische Gesetzgebung vorerst auf eine Konsolidierung und einen schrittweisen 
Ausbau der bestehenden Vorschriften beschränken wird. Außer Blickweite ist 
das europäische Zivilgesetzbuch jedoch nicht geraten, und im Falle einer weiter-
gehenden, wenn auch nur schrittweisen europäischen Rechtsvereinheitlichung 
dürfte sich die Frage nach einer umfassenden Kodifikation bald erneut stellen.24 

Ein privater Entwurf eines Europäischen Vertragsgesetzbuches liegt bereits vor.25 

Im Falle eines weitreichenden „Federstrichs des Gesetzgebers" auf europäi-
scher Ebene würden die entsprechenden nationalen Regelungen zur Makulatur. 
Man mag die Forderung nach einem einheitlichen europäischen Zivilgesetzbuch 
bzw. nach einer umfassenden Kodifikation des europäischen Vertragsrechts allge-
mein für unberechtigt oder zumindest für verfrüht halten.26 Sie bringt aber zum 
Ausdruck, dass sich in der Entwicklung des Rechts - insbesondere in Europa, 
aber letztlich weltweit - ein grundlegender Wandel vollzieht. Auch im außereuro-
pä i s chen Bereich ist mit einer Zunahme von Regelungswerken mit internationa-
lem Anspruch zu rechnen. 

B. Auswirkungen auf die allgemeine Methodenlehre 

Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dieser Wandel des Rechts auf die 
allgemeine Methodenlehre hat. Hier führen schon erste einfache Überlegungen 
zu der Erkenntnis, dass die nationalen Methodenlehren für das internationale 
Einheitsrecht nur bedingt tauglich sind bzw. erheblicher Modifikationen bedür-
fen. 

24 Apodiktisch Schwintowski, J Z 2002,205: „Europa ist auf dem Wege zu einem Europäischen 
Zivilgesetzbuch (European Civil Code) . " Ähnlich Grundmann, N J W 2002, 393, 396 („unwahr-
scheinlich, dass jeglicher einheitliche Europäische Gesetzesakt noch sehr lange auf sich warten 
lässt"). Abweichend Calliess, AcP 203 (2003), 575, 592 Fn. 72, der eine „Fortsetzung der Richtli-
nienflut" befürchtet. Kritisch zu den Unklarheiten der Mitteilung Kenny, E.L.Rev. 2003, 538, 
542 f. Zu den Möglichkeiten der Vereinheitlichung - insbesondere der Kombination von zentra-
ler und dezentraler Regelgebung - Grundmann, RIW 2002, 329ff. 

2 5 Code européen des contrats, Avant-projet, Livre Premier, der Akademie Europäischer Pri-
vatrechtswissenschaftler (Coordinateur Giuseppe Gandolfi)', hierzu Sonnenberger, RIW 2001, 
409ff.; Sturm, J Z 2001, 1099f. 

2 6 Uberblick über den Meinungsstand bei Martiny, in: Auf dem Wege zu einem Europäischen 
Zivilgesetzbuch, S. 1, 6f.; zahlreiche Beiträge bei Grundmann/Stuyck, An Academic Green Paper 
on European Contract Law; befürwortend Schwintowski, J Z 2002, 205f.; ablehnend Schurig, in: 
Festschrift für Großfeld, S. 1089f.; vgl. ferner Engel, ZfRV 40 (1999), 121 f.; Schulze, N J W 1997, 
2742f. (Tagungsbericht); Tilmann, Z E u P 1995, 534, 543f.; Remien, ZfRV 36 (1995), 116, 119f.; 
Miiller-Graff, N J W 1993,13,23; Ulmer, J Z 1992,1,7f. ; zum Meinungsstand in der französischen 
Rechtswissenschaft vgl. Witz, Le Dalloz hebdomadaire 2000 (Chroniques Doctrines), S. 79 f.; 
kritisch zur Beseitigung nationaler Rechtsunterschiede Sacco, La diversità nel diritto, Rivista di 
diritto civile 2000 I, 15f.; Zaccaria, Rivista di diritto civile 1997 I, 367f.; aus englischer Sicht ent-
schieden ablehnend Legrand, The Modern Law Review 1997,44 f.; ders., Revue internationale de 
droit comparé 48 (1996), 779f.; ders., I. C. L. Q . 45 (1996), 52,79f.; für eine Beibehaltung des unge-
schriebenen Common law auch G o f f , I . C . Q . L . 46 (1997), 745f. 
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Festzustellen ist etwa, dass die einzelnen nationalen Rechtsordnungen hin-
sichtlich der Frage, nach welchen Kriterien ein Gesetzestext auszulegen ist, unter-
schiedliche Maßstäbe vorgeben. Gerade die Rechtsordnungen des Common Law 
einerseits und des „Civil Law" andererseits weisen hier nach wie vor - trotz einer 
zwischenzeitlich erfolgten Annäherung der englischen an die kontinentaleu-
ropäische Auslegungslehre - nicht unerhebliche Unterschiede auf.27 Nicht zu 
Unrecht, wenngleich mittlerweile wohl deutlich überpointiert, werden die tradi-
tionellen angloamerikanischen Auslegungsgrundsätze aus Sicht der kontinental-
europäischen Rechtswissenschaft als „befremdend und irritierend"bezeichnet.28 

Dasselbe dürfte vice versa über die kontinentaleuropäische Auslegungstechnik 
aus der Sicht des Common Law zu sagen sein. 

Normtexte des internationalen Einheitsrechts bedürfen aber, da sonst der ei-
gentliche Zweck des internationalen Einheitsrechts verfehlt wird, einer staaten-
übergreifend einheitlichen Auslegung.29 Schon hieraus folgt, dass die nationalen 
Auslegungsmethoden im internationalen Einheitsrecht jedenfalls nicht ungeprüft 
bzw. unmodifiziert zur Anwendung gelangen dürfen. Der „Geist der Rechtsver-
einheitlichung wird" - wie Berger formuliert hat - „in der täglichen Rechtspraxis 
schnell vertrieben, wenn nationale Gerichte in nationales Recht transformierte 
Konventionen oder Modellgesetze wie einfaches nationales Recht anwenden und 
auslegen".30 Die nationalen Auslegungsmethoden sind daher durch eine einheitli-
che - eine „autonome" - Auslegungsmethode des internationalen Einheitsrechts 

27 Vgl. hierzu umfassend (das Bestehen relevanter methodischer Unterschiede zwischen dem 
kontinentaleuropäischen und dem englischen Recht allerdings weitgehend ablehnend) Vogenau-
er, Die Auslegung in England und auf dem Kontinent; ferner etwa Levitzky, Am.J.Comp.L. 42 
(1994), 347, 369f. Zu den Unterschieden zwischen der deutschen und der klassischen englischen 
Auslegungslehre ferner Diedrich, Autonome Auslegung S. 83f. sowie Ohly, Richterrecht und 
Generalklausel, S. 167f.; Lundmark, Juristische Technik und Methodik des Common law 
S. 226f.; aus der englischen Literatur Bennion, Statutory Interpretation; ders., Statute Law; Cross, 
Statutory Interpretation; Smith/Baily, The Modern English Legal System S. 351-412; Walker/ 
Walker, English Legal System S. 31-56. Zu einer neuen methodologischen Strömung in US-ame-
rikanischen Rechtsprechung, die sich - ähnlich wie die klassische englische Rechtsprechung -
vornehmlich auf die Erfassung des Wortlauts beschränken will, siehe etwa Scalia, A Matter of In-
terpretation, 1997; kritisch Eskridge Jr., The George Washington Law Review 66 (1998), 1301-
1323; ders., Michigan Law Review 96 (1998), 1509f.; Cooper, Tulane Law Review 2000, 1207-
1262; Sunstein, The University of Chicago Law Review 66 (1999), 636-670; ders., Harvard Law 
Review 103 (1989), 407f.; Manning, Columbia Law Review 97 (1997), 673 f.; Frickey, Minnesota 
Law Review 84 (1999), 199f.; ders. Minnesota Law Review 77 (1992), 241f.; Pierce, Columbia 
Law Review 95 (1995), 749f. 

28 Haertel/Stauder, GRUR Int. 1982, 85,86 („Die herkömmlichen Auslegungsregeln der eng-
lischen Gerichte zu nationalem Gesetzesrecht wirken auf den kontinental-europäischen Juristen 
befremdend und irritierend."). 

29 Vgl. etwa Kropholler, Internationales Einheitsrecht, S. 259f.; Diedrich, Autonome Ausle-
gung S. 34f.; Kramer, Juristische Blätter 1996, 137, 139; Reinhart, RIW 1994, 445f . - Junker , Ra-
belsZ 55 (1991), 674f.; Boneil, Rivista di diritto civile 1986 II, 221, 224; zum CISG Staudinger-
Magnus, Art. 7 Rdnr. 3; Witz, in: Witz/Saiger/Lorenz, Art. 7 Rdnr. 9. 

30 Berger, ZEuP 2001, 4, 7. 
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zu ersetzen.31 In noch höherem Maße gilt dies für die in den einzelnen nationalen 
Rechtsordnungen eher noch stärker divergierende Technik der richterlichen „Lü-
ckenfüllung" oder die Zulässigkeit und die Maßstäbe einer gesetzesüberschrei-
tenden richterlichen Rechtsfortbildung oder auch für die Frage der Präjudizien-
bindung.32 

Viele methodische Fragen, die im Rahmen des internationalen Einheitsrechts 
zu behandeln sind, unterscheiden sich strukturell von den entsprechenden Frage-
stellungen im nationalen Recht, oder sie sind der nationalen Methodenlehre nicht 
einmal bekannt. Sie machen daher schon aus diesem Grund die Entwicklung neu-
er methodischer Grundsätze erforderlich. So kennt das nationale Recht zwar die 
allgemeine Problematik der Normenkonkurrenz.33 Für den speziellen Fall der 
Normenkonkurrenz zwischen verschiedenen Regelungsakten des internationa-
len Einheitsrechts lassen sich der nationalen Methodenlehre keine hinreichend si-
cheren Maßstäbe entnehmen. Dasselbe gilt auch für die Normenkonkurrenz zwi-
schen staatsvertraglichem oder EG-rechtlichem Einheitsrecht einerseits und dem 
nationalen Recht andererseits.34 Auch diesbezüglich ist daher die Herausbildung 
neuer und autonomer methodischer Grundsätze des internationalen Einheits-
rechts unabdingbar. 

Ungeachtet ihrer nicht zu verkennenden praktischen Relevanz befindet sich 
die Lehre über die allgemeinen Grundlagen und Methoden des internationalen 
Einheitsrechts - setzt man sie in Relation zu der wachsenden Verbreitung des in-
ternationalen Einheitsrechts - eher noch am Anfang. Daran ändert auch der Um-
stand nichts, dass das internationale Einheitsrecht schon vor längerer Zeit vielfach 
als eigenständiger Zweig der Rechtswissenschaft anerkannt worden ist.35 Die 
Rechtsprechung argumentiert nicht selten auf der Basis der nationalen Metho-
denlehre. Auch in der Literatur wird im Hinblick auf die anzuwendenden metho-
dischen Grundsätze häufig kein Unterschied danach gemacht, ob es sich um in-
ternationales Einheitsrecht oder um autonom-nationales Recht handelt. In 
Deutschland bestehen zahlreiche Grundlagenwerke zur Methodenlehre des na-
tionalen Rechts. Demgegenüber beschränkt sich die methodische Diskussion im 
internationalen Einheitsrecht zumeist auf Einzelaspekte. Man vermag sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass die stürmische Entwicklung, die das internatio-
nale Einheitsrecht in den letzten Jahren insbesondere in der Europäischen Union 
genommen hat, zu wenig Zeit für eine grundsätzliche und ausführliche Diskussi-

31 Vgl. ausführlich unten Kapitel 5 (S.79ff.). 
32 Hierzu unten Kapitel 8 (S.275ff.) und Kapitel 9 (S.329ff.). 
33 Siehe etwa Rüthers, Rechtstheorie, Rdnr. 770f.; Engisch, Einführung in das juristische Den-

ken, S. 162f.; Klein, Konkurrenz und Auslegung. In der zivilrechtlichen Methodenlehre wird die 
Frage der Normenkonkurrenz allerdings häufig als ein besonderer Anwendungsfall der Ausle-
gung behandelt, vgl. etwa Klein, Konkurrenz und Auslegung, S. 18 f.; Bydlinski, Juristische Me-
thodenlehre, S.465 (lex specialis-Satz als Ausprägung der systematisch-logischen Auslegung); 
ähnlich Kramer, Juristische Methodenlehre, S. 81 f. 

34 Vgl. ausführlich unten Kapitel 6 (S.229ff.). 
35 Vgl. hierzu die Nachweise bei Kropholler, Internationales Einheitsrecht, S.36f. 
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on und Entwicklung methodischer Prinzipien gelassen hat.36 Dass aber jedenfalls 
eine stillschweigende Anwendung der nationalen Methodenlehre auch auf das in-
ternationale Einheitsrecht nicht zum Ziel führt, ist bei näherer Betrachtung nicht 
zu bestreiten.3 7 

Kropholler hat vor mittlerweile fast dreißig Jahren den Versuch unternommen, 
in einem Kapitel seiner Habilitationsschrift eine allgemeine Methodenlehre des 
internationalen Einheitsrechts zu entwickeln.3 8 E r hat dabei seine Ausführungen 
selbst als einen „Anfang" verstanden.3 9 Die nunmehr folgenden Untersuchungen 
haben das Ziel, das Thema der Methodenlehre des internationalen Einheitsrechts 
erneut aufzugreifen und die Lehren Krophollers zu aktualisieren und fortzuent-
wickeln. 

In der Arbeit geht es zunächst einmal darum, die in Literatur und Rechtspre-
chung bereits gewonnenen methodischen Erkenntnisse zu Einzelfragen zusam-
menzutragen und zu ordnen. Abgesehen von dem bereits erwähnten Werk Krop-
hollers finden sich - wie dargelegt - zahlreiche Untersuchungen zu einzelnen Pro-
blemen aus dem Bereich der Methodenlehre des internationalen Einheitsrechts.4 0 

Viele methodologische Fragen des internationalen Einheitsrechts sind - wie 
dargelegt - noch nicht abschließend behandelt worden. Die vorliegende Arbeit 
will daher - über die Zusammenstellung bestehender Lösungsansätze hinaus -
auch eigenständige und neue Lösungsansätze für eine autonome Methodenlehre 
des internationalen Einheitsrechts aufzeigen. 

In der Hauptsache soll es allerdings darum gehen, die gewonnenen Einzeler-
gebnisse in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Hierbei vertritt der Verfasser 
die Auffassung, dass sich die Methodenlehre im internationalen Einheitsrecht an-
gesichts der bestehenden Differenzen zwischen den nationalen Methodenlehren, 
den neuartigen methodischen Fragestellungen im internationalen Einheitsrecht 
und der besonderen Zweckrichtung des internationalen Einheitsrechts nicht da-
rauf beschränken kann, lediglich punktuelle Modifikationen der etablierten na-
tionalen Methodenlehren vorzunehmen. Vielmehr gilt es, die Methodenlehre des 
internationalen Einheitsrechts sowohl in ihren Grundlagen als auch in ihren Ein-
zelaussagen als einen eigenständigen Untersuchungsgegenstand zu entwickeln. 

Hierbei nimmt auch die vorliegende Arbeit selbstverständlich nicht für sich in 
Anspruch, die Methodenlehre des internationalen Einheitsrechts umfassend und 

36 Vgl. z.B. Hausebka, JZ 1990, 521, 523 („Wie etwa das EG-Verordnungsrecht... in der in-
nerstaatlichen Auslegung behandelt wird, ist ein weitgehend verdrängtes Problem."); Nettes-
heim, AöR 119 (1994), 261, 281 („Eine Methodenlehre des Gemeinschaftsrechts ... steht noch 
aus."). 

37 Berger, ZEuP 2001, 4f. 
38 Kropholler, Internationales Einheitsrecht, S. 235-340. 
39 Kropholler, Internationales Einheitsrecht, S.38. 
40 Im Vordergrund des Interesses stehen Werke zur Auslegung des internationalen Einheits-

rechts; vgl. etwa aus der deutschen Literatur Grundmann, Die Auslegung des Gemeinschafts-
rechts; Anweiler, Auslegungsmethoden des EuGH; Buck, Auslegungsmethoden des EuGH; fer-
ner aus der Aufsatzliteratur Reinhart, RIW 1994,445f.; Bleckmann, ZGR 1992,364f.; Lütter, JZ 
1992, 593f.; Junker, RabelsZ 55 (1991), 674f.; Canaris, JZ 1987, 543f. 
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abschließend zu behandeln. Sie beschränkt sich auf die wichtigsten Themenkom-
plexe, und dort auf die zentralen Aussagen in ihren Grundlagen und Grundzü-
gen. 

Ausgegangen wird von einem funktionalen, an den spezifischen Zielen und 
Zwecken des internationalen Einheitsrechts ausgerichteten Ansatz. Der Vorteil 
eines solchen, unmittelbar aus dem Telos des internationalen Einheitsrechts abge-
leiteten Ansatzes liegt in seiner weitgehenden Unabhängigkeit von den rechtsphi-
losophischen und rechtsmethodischen Grundeinstellungen der verschiedenen 
nationalen Rechtsordnungen. Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Rechtsord-
nungen auch in ihren rechtsphilosophischen Grundeinstellungen kann als gege-
ben hingenommen werden, ohne dass dies a priori der Entwicklung einer eigen-
ständigen Methodenlehre des internationalen Einheitsrechts entgegenstünde. Ein 
derart „autonomer" Ansatz scheint daher am ehesten geeignet, als Ausgangs-
punkt für eine in ihren Grund- und Einzelaussagen konsensfähige Methodenleh-
re des internationalen Einheitsrechts zu dienen. 

Bydlinski hat dem deutschen methodologischen Schrifttum - insbesondere 
dem methoden- und dogmatikkritischen Schrifttum - vorgeworfen, dass es häu-
fig zu praktisch nicht verwertbaren bzw. nicht umsetzbaren Ergebnissen gelange. 
Zwischen den „normalen" rechtsdogmatischen Arbeiten einzelner Juristen einer-
seits und ihren methodologischen Äußerungen andererseits sei häufig kein Zu-
sammenhang ersichtlich.41 Dieser berechtigten Kritik soll im Rahmen der folgen-
den Darstellung Rechnung getragen werden. Zwar darf sich die Methodenlehre 
nicht darauf beschränken, die gängige Rechtsprechungspraxis darzustellen. Sie 
hat auch aus eigener Erkenntnis methodische Grundsätze und Regeln zu gewin-
nen und der Praxis anzuempfehlen. Auch die vorliegende Arbeit strebt nicht in 
erster Linie eine Deskription der Rechtsprechung an, sondern will eigene norma-
tive Grundsätze entwickeln. Erforderlich ist hierbei aber - und insoweit ist Byd-
linski uneingeschränkt zuzustimmen - , dass die Methodenlehre nicht an den Be-
dürfnissen der Praxis vorbei argumentiert, sondern der Praxis eine Unterstützung 
und Hilfe bietet.42 Verständlichkeit und Praxistauglichkeit - die Konzentration 
auf das Wesentliche - sind Maximen, die gerade für eine Methodenlehre im Be-
reich des internationalen Einheitsrechts höchste Bedeutung haben. Zu diesem 
Zweck werden die methodologischen Ergebnisse und Regeln, die im Laufe der 
vorliegenden Arbeit gewonnen werden, stets an konkreten Rechtsprechungs-
und Auslegungsbeispielen verifiziert. 

41 Bydlinski, Juristische Methodenlehre, S.6. 
42 Vgl. die Bezeichnung der juristischen Methodenlehre als „Handwerkslehre" bei Hergen-

roeder, Zivilprozessuale Grundlagen richterlicher Rechtsfortbildung, S. 135. 
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